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Streichung der Denkmalbereichs- und Gestaltungssatzung für den Ortsteil Elten



Denkmalbereichssatzung



Denkmalbereichssatzung
Definition
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Denkmalbereiche sind eine Mehrheit von baulichen Anlagen einschließlich der mit ihnen verbundenen 
Straßen und Plätze sowie Grünanlagen, Frei- und Wasserflächen

Denkmalbereiche können auf Stadtgrundrissen, Stadt- oder Ortsbildern, Stadtsilhouetten, Stadtteilen oder –
vierteln, Siedlungen, Gehöftgruppen, Straßenzügen, baulichen Gesamtanlagen oder handwerklichen oder 
industriellen Produktionsstätten bestehen, sofern der gesamte Denkmalbereich die Voraussetzungen als 
Denkmal i. S. d. § 2 Abs. 1 DSchG 2022 NRW erfüllen. 



Denkmalbereichssatzung
Rechtsnatur
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Bei der Denkmalbereichssatzung handelt es sich um eine bedingte Pflichtsatzung nach den Vorschriften 
des Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz. 

Nach § 10 Abs. 1 DSchG 2022 NRW werden Denkmalbereiche durch Satzung der Gemeinde unter Schutz 
gestellt, sodass hieraus die Pflicht einer Gemeinde als Untere Denkmalbehörde eine 
Denkmalbereichssatzung zu erlassen, wenn hierfür die Voraussetzungen vorliegen.

Unterlässt die Gemeinde den Erlass einer Denkmalbereichsatzung, obwohl die Voraussetzungen für den 
Erlass der Denkmalbereichssatzung vorliegen und eine nachteilige Veränderung des Denkmalbereichs 
droht, so kann die Gemeinde durch die Aufsichtsbehörde (Obere Denkmalbehörde) dazu aufgefordert 
werden eine Denkmalbereichssatzung für die Unterschutzstellung eines Denkmalbereichs innerhalb von 
zwölf Monaten vorzulegen (vgl. § 11 Satz 1 DSchG 2022 NRW). Kommt die Gemeinde der Aufforderung 
zum Erlass der Denkmalbereichssatzung nicht innerhalb der zwölf Monate nach, so kann die Obere 
Denkmalbehörde den Denkmalbereich durch ordnungsbehördliche Verordnung unter Denkmalschutz stellen 
(vgl. § 11 Satz 3 DSchG 2022 NRW).



Denkmalbereichssatzung
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Schutz des Ortsbildes, 
mit seinem besonderen 
Ortsgrundriss mit
den beiden Teilen Hoch-
und Niederelten, 
einschließlich seiner 
markanten Straßen- und
Wegezüge sowie den 
dazugehörigen 
Freiflächen.



Denkmalbereichssatzung
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Denkmalbereichssatzung
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Gestaltungssatzung



Gestaltungssatzung
Rechtsnatur

9

Gestaltungssatzung ist eine 
freiwillige Satzung der Stadt, 
welche als örtliche Bauvorschrift
auf Grundlage der Bauordnung 
NRW



Gestaltungssatzung
Inhalte
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- Parzellierung / Baukörperstellung / Gebäudemasse

- Fassade (Ziegelmauerwerk oder glatter Putz; Fassadengliederung)

- Gebäudehöhen (First-, Trauf- und Sockelhöhen ähnlich wie Straßenzug)

- Dachformen (an Straßenseiten nur Sattel-, Walm- oder Mansardendächer)

- Materialien / Farbgebung (z. B. Fenster oder Türen)

- Werbeanlagen

- Einfriedungen



Fazit
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Denkmalbereichssatzung Gestaltungssatzung

Rechtsnatur Pflichtsatzung Freiwillige Satzung

Inhalt Schutz des Ortsbilds Örtliche Bauvorschriften

Entscheidung Untere Denkmalbehörde mit Anhörung des LVR Untere Bauaufsicht

Verwaltungsvorschlag für Gestaltungssatzung:

In Kraft getreten 2001, geändert 2012

Seitdem Änderungen bei Klimaanforderungen, Bautechnik, Baumaterialien, 
usw.

=> Überarbeitung im Rahmen einer Arbeitsgruppe



Jens Bartel

Fachbereichsleiter 

Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

T +49 (0) 2822 75-1501

jens.bartel@stadt-emmerich.de

Rathaus, Geistmarkt 1

46446 Emmerich am Rhein


